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7 ) Verwendung von Feuerwerk , von Raketen etc . ift nur geftattet , wenn nachgewiefen ift , dafs

alles Holzwerk und fämtliche Dekorationsftücke durch feuerficheren Anftrich unentflammbar gemacht

worden .
8) Für Schtiffe dürfen nur Pfropfen aus Kälberhaaren verwendet werden .

9) Vorhänge und Profpekte von leichtem Stoff (Gaze oder Marby ) find auf beiden Seiten mit

Schnüren , an welchen fie dirigiert werden können , zu verfehen .

10) Werden Stroh , Heu oder fonftige leicht feuerfangende Materialien als Requiflten benutzt , fo

find diefelben nach jeder Probe refp . Vorflellung von der Bühne zu entfernen und in einem feuerficheren

Raume unterzubringen .
11 ) Die Fenfter der Garderoben dürfen nicht vergittert fein .

IV . Beftimmungen für das Zufchauerhaus .

1) Während und bei Schlufs der Vorflellung find alle Ausgänge , auch die Notausgänge , unver -

fchloffen zu laffen . Dem Publikum ift zu geftatten , bei dem gewöhnlichen Verlaifen des Theaters nach

Schlufs der Vorflellung auch die Notausgänge zu benutzen .

2) Alle als Ausgänge benutzten Korridore , Gänge , Treppen , Türen u . f . w . find von jeder

Behinderung frei zu erhalten ; die Treppen find auch an der Wandfeite mit feftem Geländer zu verfehen .

3 ) Alle Türen müffen nach aufsen auffchlagen .

4) Etwaige Notausgänge find mit deutlicher Schrift als folche zu bezeichnen . Der Verfchlufs

derfelben darf nur in einem einzigen oberen Schubriegel beftehen , welcher an der Innenfeite der Tür in

bequemer Höhe anzubringen ift .

5) Für die Garderobe des Publikums find befondere Räume zu beftimmen , welche die Verkehrs¬

wege in keiner Weife hindern . Das Benutzen der Gänge und Ausgänge zum Aufhängen oder zur fonftigen

Unterbringung von Garderobe ift unflatthaft .
6) Im Theaterraum dürfen in den Gängen bewegliche Sitze oder Stühle , an den Parkettwänden

Klappfitze nicht angebracht werden .

7) Die Zugänge zum Dachboden find durch eiferne Türen abzufchliefsen , welche von felbft

zufallen .
Berlin , den 29 . Juni 1881 .

IV .

Gutachten der Königl . Akademie des Bauwefens zu Berlin .

I . Betreffend die Lage der Theater .

Gröfsere Theater find auf freien Plätzen in möglichft grofser Entfernung von Nachbargebäuden

aufzuführen . Nach § 29 der Baupolizeiordnung für Berlin fmd Theaterneubauten 15 ,1 m von anderen

Gebäuden und von der nachbarlichen Grenze zu errichten . Eine geringere Entfernung ift dabei zulaffig ,

wenn die Nachbargebäude vollkommen feuerficher erbaut find . (Nach der Polizeivorfchrift für Paris

genügen 3 m Entfernung , wenn die Nachbargebäude Brandmauern haben .) Beim Neubau kleiner Theater

wird der Zufammenbau mit Nachbarhäufern zu geftatten fein , wenn hinreichend ftarke Brandmauern

aufgeführt werden . Ein Minimalmafs von 25 cm — wie es die Parifer Polizeiverordnung vorfchreibt —

wird fleh dabei zur Annahme empfehlen . Die wünfehenswerte Höhe der Brandmauern über Dach gibt

Fölfch auf 2 m am. Ein geringeres Mafs , etwa 0 >50 bis 0 ,6Om, dürfte genügen . Wenn Nachbargebäude

vorhandener Theater nur durch fchmale Gaffen oder Höfe von denfelben getrennt find , fo empfiehlt fich

vorzufchreiben , dafs alle gegen das Theater hinausgehenden Fenfter - und Türöffnungen der Nachbarhäufer

durch eiferne Laden oder Jaloufien verfchliefsbar fein milifen .

II . Betreffend die Konftruktion der Theater im allgemeinen .

Die Umfaffungs - und Scheidewände find maffiv von Mauerwerk aufzuführen . Die Zwifchendecken

find , foweit tunlich , feuerficher herznftellen , namentlich alle Korridore zu überwölben . Für die Dach -

konftruktion ift Eifen zu wählen , und die Anwendung von Holz tunlichft zu vermeiden , (Die Parifer Bau¬

polizeiordnung fchreibt auch für den Plafond über dem Zufchauerraum eine feuerflehere Konftruktion ganz
in Eifen und Gips vor .) Soweit Holz überhaupt bei Konftruktionsteilen zur Anwendung kommt , empfiehlt

es fleh , dasfelbe mit Flammenfchutzmitteln zu imprägnieren . Verfuche , die mit einem folchen Präparat —

von Folfch in Frankfurt a . M . — im vergangenen Jahre in Berlin angeftellt fmd , haben ein fehr günftiges
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Refultat ergeben . Wenn die Anwendung desfelben für Kuliffen , Requifiten und Garderobeftücke auf —
vielleicht berechtigten _ Widerftand geftofsen ift , fo hindert doch nichts , dies Mittel zum Imprägnieren
von hölzernen Konftruktionsteilen zu verwenden .

III . Betreffend die innere Einrichtung der Theater .

Der Zufchauerraum einerfeits , die Räume für das Theaterperlonal andererfeits muffen von der
Bühne durch Brandmauern getrennt werden . Die darin befindlichen Türen find von Eifen mit felbff -

tätigem Verfchlufs anzuordnen .
Die Bühnenofifnung mufs durch einen eifernen Vorhang zu fchliefsen fein . Die Nützlichkeit eines

eifernen Vorhanges ift von mehreren Seiten beftritten . Er ift aber zweifellos das vorzüglichfte Mittel ,
um die Panik des Publikums beim Ausbruch eines Feuers auf der Bühne zu verhüten . Eingezogenen
Erkundigungen nach hat ein folcher Vorhang in neuerer Zeit im Ploftheater in München und im neuen
Theater in Frankfurt a . M . vortreffliche Dienfte geleiflet . Er verhindert zudem das Eindringen von
Rauch in den Zufchauerraum , während , wenn er fehlt , von der ftarken Luftftrömung über dem Kronen¬
leuchter die Feuergafe in den Zufchauerraum hineingezogen werden .

Die Verbindung von Dekorationsmagazinen mit den Theatern ift zu vermeiden und die Anlage von
Dienftwohnungen in denfelben tunlichft einzufchränken .

Ganz befondere Sorgfalt ift auf die Anlage der Treppen , Korridore und Ausgänge zu verwenden .
Die Treppen müfTen feuerficher erbaut und unterwölbt , mit geraden Läufen ohne Wendelftufen angelegt
und mit ftarkem Handgeländer auf beiden Seiten verfehen werden . Was fpeziell die Treppen für das
Zufchauerhaus anlangt , fo ift zu bemerken , dafs fie leicht findbar und fo anzulegen find , dafs das Publikum
möglichft in radialer Richtung das Theater verläfst und beim Austritt unmittelbar ins Freie gelangt . Für
die Breite der Treppen verlangt die Parifer Baupolizeiordnung als geringftes Mafs für die oberen Läufe
L50 m, für die unteren entfprechend der gröfseren Zahl der hier zufammenftrömenden Theaterbefucher eine
angemeffene Verbreiterung . — Für die Breite der Gänge im Parkett , fowie für die Gefamtbreite der Aus¬
gänge nach dem Korridor wird ein beftimmtes Mafs vorzufchreiben fein , welches zur Zahl der Plätze
im Verhältnis flehen mufs . [Die Baupolizeiordnung für Paris verlangt allgemein entweder einen Mittel¬
gang von 1 ,30 m, oder 2 Seitengänge von 1 m Breite und für die Ausgänge auf die Korridore (möglichft
nahe dem Ausgangsveftibüle ) eine Gefamtbreite von 6 m.] — Die Korridore in allen Rängen find aus¬
reichend breit anzulegen und dürfen nicht zugleich als Garderobe dienen . Diefe find vielmehr unmittelbar
neben den Korridoren und fo anzulegen , dafs jede Gegenftörung vermieden wird . — Die Türen {amtlicher
Ausgänge müden nach aufsen auffchlagen . Sind die Türen zweiflügelig , fo mufs der feftftehende Flügel
auf möglichft leichte Weife zu öffnen fein . Die Parifer Vorfchriften verlangen für die Gefamtbreite der
Ausgänge auf die Strafse 6 m pro iooo Perfonen , für je ioo mehr 0 )60 m Verbreiterung . Fölfch gibt zu
dem gleichen Zweck 2 m Breite für 500 Perfonen , für je 100 mehr 85 cm Verbreiterung an . Erbetrachtet
dabei als mafsgebend , dafs das Plaus unter gewöhnlichen Verhältniffen in 4 bis 4 1/2 Minuten fich müffe
entleeren können .

Die Ausgänge und Treppen follen ferner möglichft abgewandt von der Bühne angelegt werden ,
fo dafs das Publikum beim Ausbruch eines Brandes nicht gezwungen wird , fich dem Feuer zu nähern ,
fondern — fich von demfelben entfernend — ins Freie gelangt .

Die Fenfter dürfen überall nicht vergittert fein . Nach der Parifer Polizeiverordnung follen ohne
Rückficht auf das Ausfehen an den Seitenfronten und in den inneren Höfen der Gebäude eiferne Leitern
angebracht werden , die dem Publikum im Falle der Not das Entweichen erleichtern .

Alle Zugänge zu den Dachböden find durch eiferne Türen abzufchliefsen , welche von felbft zufallen .
Die Gasleitung ift in drei felbftändige Gruppen für Zufchauerraum und Zubehör , für die Bühne

und für die Verwaltungsräume zu zerlegen . Als Material für die Rohrleitungen darf nur Eifen zur
Verwendung kommen . Die Gasarme find , foviel zuläffig , unbeweglich anzulegen . Im übrigen cf . die
allgemeinen ortspolizeilichen Vorfchriften über die Feuerpolizei in den Theatern Berlins vom 29 . Juni d . J .
Die Parifer Vorfchrift verlangt aufserdem , dafs die Kuliffenbeleuchtung mit nach unten brennenden Flammen
und mit Gittern umgeben werden Poll ; ferner , dafs die Leitungen für elektrifche Beleuchtung , welche im
Falle einer Unterbrechung fehr hohe Temperaturen annehmen , in unverbrennbaren Haltern jfoliert
fein follen .

Für die Heizungen find Zentralanlagen zu wählen . Eiferne Oefen find unter allen Umftänden zu
verbieten . Cf . die eben genannten Vorfchriften für Berlin vom 29 . Juni d . J . ( 1881 ) .

Die Theater find mit Wafferleitung von hohem Druck in allen Teilen auszuftatten . Wo der Druck
nicht grofs genug ift , um die höher gelegenen Teile des Gebäudes zu erreichen , find über Dach Refer -
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voire von ausreichendem Inhalt , eventuell auch fog. Komprefforen anzulegen. Die Standhähne find in

hinlänglicher Anzahl und ein Teil derfelben möglich!! nahe den Treppen anzulegen , damit die Löfch-

mannfchaft tunlichft lange auf ihren Pollen ausharren kann . Die mehrbezeichneten Vorfchriften vom

29 . Juni d . J . ( 1881 ) beftimmen für Berlin , dafs die Feuerlöfcheinrichtungen nach Mafsga^e der Anordnung

der Abteilung für Feuerwehr herzuftellen und zu erhalten find . Es erfcheint wiinfchenswert, dafs beftimmte

Prinzipien in diefer Beziehung feftgeftellt werden.
Gegen die Anlage eines fog. Bühnenregens haben fich viele Stimmen geltend gemacht . Er ifl

indes in mehreren Theatern (z . B . München , Gotha , Frankfurt a . M .) ausgeführt und hat in einigen Fällen

gute Dienlle geleiftet . Gerechtfertigt ifl vielleicht der Vorwurf , dafs der Apparat fchwer zu dirigieren

ift , das Waffer alfo nicht gerade die Stelle trifft, wo es zur Wirkung kommen foll. Dagegen bietet der

Apparat den Vorteil , dafs er felbfltätig weiter fungiert , wenn bereits die Löfchmannfchaft vor dem Feuer

aus dem Inneren des Gebäudes fich hat zurückziehen müffen . Dafs diefer Apparat nicht regelmäfsig

geprobt werden kann , ohne durch die grofse Menge ausflrömenden Waffers im Bühnenhaufe Schaden

anzurichten , ift freilich ein Uebelftand. Zu bemerken ift aber , dafs — wenn die Rohrleitungen aus

Kupfer hergeftellt find — ein Zuroften der feinen Oeffnungen nicht zu befürchten fteht . Ebenfowenig ift

wahrfcheinlich , dafs durch Staub oder auf andere Weife die Oeffnungen in dem Mafse verftopft werden

könnten , dafs das Ausftrömen des Waffers dadurch verhindert werden könnte . Hiermit find die wefent-

lichften Punkte berührt , welche betreffs der bautechnifchen Anordnungen und Einrichtungen zur Verminde¬

rung der Feuersgefahr in Theatern zur Sprache kommen können . Welchen Einflufs eventuell die

Einführung der ausfchliefslichen Beleuchtung durch elektrifches Licht in Bezug auf die vorliegende Frage
ausüben wird , läfst fich zur Zeit noch nicht tiberfehen. Bemerkt fei noch , dafs eine Trennung der Vor¬

fchriften nach den in dem Gutachten bezeichneten drei Gefichtspunkten nicht wohl möglich fein wird , weil

die notwendigen Mafsregeln für den einen und den anderen Fall ineinander übergreifen . Es wird indes

nicht fchwer fein , nach den gegebenen Erläuterungen in jedem einzelnen Falle die unerläfsiichen Bedin¬

gungen genau zu bezeichnen.

V .

München .

Ortspolizeiliehe Vorfchriften über die Feuerpolizei in Theatern .

Der Magiftrat der Königl . Haupt - und Refidenzftadt München erläfst auf Grund des § 368
Ziff. 8 des Reichsftrafgefetzbuches und Art . 2 Ziff. 14 des Polizeiftrafgefetzbuches nachftehende ortspolizei¬
liche Vorfchriften :

I . Allgemeine Beftimmungen .

§ I . In jedem Theater müffen entfprechende Feuerlöfcheinrichtungen und eine aus geeigneten
Perfonen beftehende Feuerwache vorhanden fein.

§ 2 . Jedes Theater mufs mit dem Zentralfeuerhaufe eine telegraphifche Verbindung haben .

§ 3 . Es ift für genügende Wafferzuleitung Sorge zu tragen . Das Waffer mufs in der gefamten

Röhrenleitung fowohl, als auch in den Refervoiren vollkommen gegen Froft gefchützt fein.

§ 4 . Sämtliche Feuerlöfcheinrichtungen , fowie die Wafferzuleitung find vom Magiftrat zu genehmigen
und ftets den Anordnungen desfelben entfprechend zu ergänzen oder abzuändern .

Für die Feuerwache ift eine vom Magiftrat zu genehmigende Inftruktion mafsgebend.

§ 5 . Sämtliche Löfchgeräte müffen in gutem und fofort benutzbarem Stand , fomit auch von jeder

Behinderung im Gebrauch frei erhalten werden .
§ 6 . Im Inneren des Theatergebäudes müffen Telegraphenleitungen angebracht und mit dem

Raum , in dem fich der Feuermeldeapparat befindet , verbunden fein.
§ 7 . Vor und nach jeder Vorftelhmg hat durch die Feuerwache unter Mitwirkung eines Theater¬

beamten eine genaue Revifion aller Räume des Theatergebäudes ftattzufinden . Für Kontrolle diefer

Mafsregel ift entfprechende Sorge zu tragen .
§ 8 . In dem Theatergebäude darf weder geraucht noch eine Zigarre oder Tabakspfeife angezündet

werden.
§ 9 . Auf jedem Theatergebäude mufs fich eine Blitzableitung befinden.

§ 10 . Für jedes Theater ift in Bezug auf den Umgang mit Feuer und Licht und zur Verhinde¬

rung von Feuersbrünften , ebenfo in Bezug auf die erfien Mafsnahmen bei Ausbruch eines Brandes eine

. XV. 6, e . 3 °
Handbuch der Architektur .
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